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Beschluss:

„Dem Haushaltsplanentwurf 2019, soweit er in die empfehlende Beschlusszuständigkeit des 
Sportausschusses fällt, und den in den Anlagen

1. Finanzunwirksame Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Haushalt 2019 
(Anlage 1)

2. Ergebnishaushalt (Anlage 2)
3. Finanzhaushalt/Investitionsprogramm (Anlage 3)
4. Stellungnahmen zu den Anfragen/Anregungen der Fraktionen (Anlage 4)

aufgeführten Änderungen wird zugestimmt/nicht zugestimmt.“

Sachverhalt:

Die bis zum Versand der Beratungsunterlagen für den Sportausschuss ausgezeichneten 
Haushaltsanfragen- bzw. –anträge wurden mit Vorlage Nr. 18-09292 am 23. Oktober 2018 
versendet.

Ergänzend werden zur Beratung im Sportausschuss am 25. Oktober 2018 die 
Stellungnahmen zu den Anfragen/Anregungen der Fraktionen Nr. A 031, A 032, A 033 und 
A 034 in der Anlage 4 beigefügt.

Geiger

Anlage/n:
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Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2019 Nr. A 031 DIE FRAKTION P2

          
Text: 
 
In welcher Höhe erhalten die Schützenvereine in Braunschweig finanzielle Unterstützung 
für die Jugendarbeit durch die Stadt Braunschweig. 
 
Begründung:  
 
Sportförderung / Jugendförderung 
 
 
Antwort: 
 
Die städtische Sportförderung erfolgt im Rahmen der „Sportförderrichtlinien der Stadt 
Braunschweig“. Braunschweiger Schützenvereine haben bisher für die Jugend- und 
Nachwuchsarbeit auf Antrag eine finanzielle Unterstützung zur Beschaffung von 
waffenrechtlich im Jugendbereich zugelassenen „Lasersportwaffen“ und „Laser-
Schießständen“ sowie Luftdruckwaffen erhalten. Die Höhe der Förderung richtet sich nach 
den jeweiligen zuwendungsfähigen Gesamtausgaben und beträgt gemäß den 
Sportförderrichtlinien im Einzelfall bis zu 50 % dieser zuwendungsfähigen Gesamtausgaben. 
 
 
gez. 
 
 
Geiger 
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Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2019 Nr. A 032 der Fraktion DIE 
LINKE  
 
          
Text: 
 
Der Gehörlosensportverein Braunschweig e.V. möchte sein Vereinsheim barrierefrei 
umbauen, um so seine Aktivitäten noch zu stärken. Die Gesamtkosten für diesen Umbau 
liegen bei 745.000 Euro. 
 
Dazu wird die Verwaltung gefragt: 
 

1. Ist der Verwaltung das geplante Umbauprojekt bekannt? 
 

2. Wenn ja, wird dieses Projekt befürwortet (bitte begründen)? 
 

3. Wenn ja, würde die Verwaltung eine Bezuschussung dieses Projektes 
empfehlen? 

 
4. Welche weiteren Unterstützungsmöglichkeiten (bspw. Übernahme von 

Planungsaufgaben) sind denkbar? 
 
Begründung:  
 
keine 
 
 
Antwort: 
 
 
Zu 1.  
Der Sportfachverwaltung ist das geplante Umbauprojekt des Gehörlosensportvereins 
Braunschweig e.V. in groben Zügen bekannt. Vor einigen Wochen hat es hierzu ein erstes 
Gespräch zwischen der Sportfachverwaltung und dem Geschäftsführer des Vereins 
gegeben. Ein weiteres Gespräch soll in Kürze erfolgen. 
 
Zu 2.  
Die Sportfachverwaltung hat noch keine abschließende sportfachliche Beurteilung des 
Projektes vorgenommen, die erst möglich ist, wenn weitere Gespräche mit dem Verein, unter 
anderem hinsichtlich der Finanzierung des Projektes, geführt wurden und eine 
Ortsbesichtigung des in Rede stehenden Bestandsgebäudes des Vereins erfolgt ist. 
  



Zu 3. 
Siehe Antwort auf Frage 2. 
 
Zu 4.  
Auf diese Frage ist eine Antwort erst möglich, wenn das Projekt abschließend sportfachlich 
beurteilt worden ist. Grundsätzlich unterstützt die Sportfachverwaltung alle Braunschweiger 
Sportvereine in vielfältigster Form im Rahmen ihrer personellen Möglichkeiten.  
 
gez. 
 
 
Geiger 
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Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2019 Nr. A 033 der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
          
Text: 
 
Die Verwaltung wird darum gebeten, die Erfahrungen mit der herbizidfreien 
Grünflächenpflege insbesondere auf Tennenplätzen darzustellen. Dabei interessieren uns 
insbesondere die folgenden Aspekte:  
 

1. Konnten alle Beschlüsse, die der Rat im Zuge der Beratungen des Haushaltsplans 
2018 getroffen hat, umgesetzt werden.  

2. Stehen auch im Entwurf des Haushaltsplans 2019 ausreichende Mittel zur 
Verfügung, um die herbizidfreie Grünflächenpflege mit derselben Intensität 
fortzuführen.  

3. Konnten auch die städtischen Gesellschaften dazu bewogen werden, auf den 
Einsatz von Herbiziden komplett oder zumindest weitestgehend zu verzichten.  

 

 
Begründung:  
 
Im Zuge der Beratungen des Haushaltsplans 2018 hat der Rat der Stadt 
Braunschweig mehrere Beschlüsse zur herbizidfreien Grünflächenpflege gefasst. Zum 
einen wurden zur herbizidfreien Pflege von Tennenplätzen dauerhaft 115.000 € in den 
Haushalt eingestellt. Zum anderen wurde beschlossen, fünf Stellen, die mit einem kw-
Vermerk versehen waren, für die Ausweitung der städtischen Grünpflege zur 
Verfügung gestellt. Die Verwaltung wurde außerdem darum gebeten, auf die 
städtischen Gesellschaft einzuwirken, damit diese ebenfalls zu einem Verzicht auf 
Glyphosat oder andere Herbizide bewogen werden können.  

 

 
 
Antwort: 
 
Zu 1.) 
Ja, alle Beschlüsse, die der Rat im Zuge der Beratungen des Haushalts 2018 diesbezüglich 
getroffen hat, sind von der Verwaltung umgesetzt worden.  
 
In den Stellenplan 2018 sind dauerhaft 4 Saisonstellen für die thermische und mechanische 
Bekämpfung von Wildkräutern auf Sportfunktionsflächen (Tennenflächen) von 
Sportfreianlagen für den Vereinssport und den Schulsport aufgenommen worden.  
 
Darüber hinaus sind in den Stelllenplan 2018 einmalig 5 Saisonstellen für die manuell-
mechanische Bekämpfung von Wildkräutern auf städtischen Vegetationsflächen 
aufgenommen worden.  



Dem Ratsauftrag, zum Ende der Vegetationsperiode 2018 zu den Haushaltsberatungen einen 
Evaluationsbericht zur herbizidfreien Grünflächenpflege vorzulegen, wird dadurch 
entsprochen, dass zur Sitzung des Grünflächenausschusses am 1.November 2018, in der der 
Teilhaushalt 2019 des Fachbereiches Stadtgrün und Sport beraten wird, der gewünschte 
Evaluationsbericht im Rahmen einer Mitteilung vorgelegt wird. 
 
Zu 2.) 
 
Für den Bereich der Bekämpfung von Wildkräutern auf Sportfunktionsflächen ist die Frage zu 
bejahen. 
 
Hinsichtlich der herbizidfreien Grünflächenpflege sind im Entwurf der Verwaltung für den 
Haushalt 2019 im Stellenplan keine Saisonstellen enthalten, da die politische Bewertung des 
von der Verwaltung vorzulegenden Evaluationsberichtes im Kontext mit den 
Haushaltsplanberatungen 2019 abzuwarten bleibt  
 
Zu 3.) 
 
Von der Verwaltung sind hierzu mehrere Gespräche mit der Nibelungen Wohnbau GmbH 
Braunschweig geführt worden. Die Gesprächsergebnisse deuten darauf hin, dass die 
Nibelungen Wohnbau Überlegungen dahingehend anstellt, mittelfristig bei der 
Grünflächenpflege auf den Einsatz von Herbiziden zu verzichten. Inwieweit andere städtische 
Gesellschaften aktuell ähnliche Überlegungen anstellen, ist der Verwaltung nicht bekannt. 
Falls gewünscht, müsste zu dieser Thematik eine weitere Umfrage unter den Betracht 
kommenden Gesellschaften erfolgen. 
 
 
gez. 
 
 
Geiger 
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Beantwortung der Anfrage/Anregung zum Haushalt 2019 Nr. A 034 der BIBIS-Fraktion  
          
Text: 
 
 
Mittlerweile verfügen nur noch wenige Vereine über Naturrasenplätze. Wir bitten in 
diesem Zusammenhang, die Kosten für den Pflegeaufwand der natürlichen Spielfelder 
detailliert zu beziffern und einen monatlichen Durchschnittsbetrag zu benennen.  

 

 
Begründung:  
 
 
Erfolgt mündlich.  

 

 

 
Antwort: 
 
Die der Anfrage zugrundeliegende Annahme, dass nur noch wenige Sportvereine über 
Naturrasenspielfelder verfügen, kann die Verwaltung nicht bestätigen. In Braunschweig gibt es 
aktuell auf 43 städtischen und 2 nicht im Eigentum der Stadt Braunschweig befindlichen 
Sportanlagen 98 Naturrasenspielfelder, 5 Tennenspielfelder und 24 Kunststoffrasenspielfelder.  
 
Die Aufwendungen für die Pflege der Naturrasenspielfelder sind in Abhängigkeit von der 
Witterung jährlich unterschiedlich. Im Jahr 2018 bspw. waren aufgrund des sehr heißen und 
trockenen Sommers z. B. die Aufwendungen für das Wässern deutlich höher als im Vorjahr.  
 
Durchschnittlich ist jedoch von einem Pflegeaufwand für ein Rasengroßspielfeld mit einer 
Nettodurchschnittsgröße von 6.500 m2, , grob überschlägig geschätzt, in einer Höhe von ca. 
21.000 Euro pro Jahr und somit monatlich von ca. 1.750 Euro auszugehen.  
 
 
gez. 
 
 
Geiger 
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